
„landeseigene“ Fassung des Gesetzes angewandt wor
den wäre. Die Unerfreuliehkeit dieses — einer im 
Zeichen nationaler Rechtseinheit aufgewachsenen Ge
neration besonders schwer erträglichen — Zustandes 
wird allenthalben beklagt; im letzten Heft des Archivs 
f. d. ziv. Praxis2) widmet I s e 1 e ihm bewegte Worte 
und spricht von der „dornigen Aufgabe der Bereini
gung der Kriegsverordnungen“.

Es wäre keine Realpolitik, wollte man die Erwartung 
hegen, daß die täglich mehr in die Brüche gehende 
Rechtseinheit in absehbarer Zeit im gesamtdeutschen 
Rahmen wieder hergestellt werden könnte — wenn 
man auch nicht aufhören darf, durch unentwegtes 
Eintreten für die deutsche p o l i t i s c h e  Einheit auch 
für sie zu kämpfen. Was jedoch schon jetzt erreichbar 
und als ein großer Schritt auf dem Wege der Rück
gängigmachung jener unheilvollen Entwicklung zum Teil 
bereits verwirklicht ist, das ist die Wiederherstellung 
der Rechtseinheit im Verfahrensrecht wenigstens 
innerhalb der einzelnen Besatzungszonen. Nachdem 
das vor kurzem, begünstigt durch die dortige legis
latorische Position, in der britischen Zone erreicht 
wurde3), sind nunmehr auch für die sowjetische Zone 
die Grundlagen für eine einheitliche Gesetzesanwen
dung geschaffen worden. In welcher Form und mit 
welchen Ergebnissen das geschehen ist, soll nach
stehend berichtet werden.

II.
Die Möglichkeit, das gewünschte Ergebnis durch 

Einbringung gleichlautender Gesetzesvorlagen bei den 
fünf Länderparlamenten zu erreichen, schied von 
vornherein aus. Der parlamentarische Weg hat nun 
einmal, im wahrsten Sinne des Wortes, seine Eigen
gesetzlichkeit; es wäre schlechterdings nicht zu ver
meiden gewesen, daß eine solche Vorlage beim Hin
durchgehen durch fünf verschiedene Rechtsausschüsse 
hier diese und dort jene Veränderung erfuhr, womit 
ihr Zweck vereitelt gewesen wäre. Auf der anderen 
Seite wäre eine zentrale Verordnung der Deutschen 
Justizverwaltung dem begründeten Anspruch der 
Länder, für eine so wichtige Maßnahme die Mit
verantwortung zu tragen und an ihr mitzuwirken, 
nicht gerecht geworden. Der Ausweg wurde darin 
gefunden, daß es auf einer nach eingehenden Vor
arbeiten am 30. 9. 1948 bei der Deutschen Justiz
verwaltung veranstalteten Tagung von Vertretern der 
fünf Justizministerien gelang, über die Frage der 
weiteren Anwendbarkeit aller seit 1933 vorgenomme
nen Änderungen der ZPO v o l l e  E i n m ü t i g k e i t  
zu erzielen; der hiernach in Zukunft maßgebliche Text 
des Gesetzes wird von der Deutschen Justizverwaltung 
veröffentlicht und durch Erlaß der einzelnen Justiz
ministerien den Gerichten bekanntgegeben werden.

Gegen dieses Verfahren mag eingewendet werden, 
daß es ja doch nicht mit Gesetzeskraft ausgestattfet 
sei; daß der vorgesehene Erlaß seiner Natur nach doch 
nicht mehr als eine Empfehlung an den Richter dar
stellen könne, diese oder jene Fassung anzuwenden, 
deren Beachtung nicht absolut sichergestellt sei. Das 
mag theoretisch richtig sein; in der Praxis werden sich, 
davon sind die beteiligten Justizverwaltungen fest 
überzeugt, keine Schwierigkeiten ergeben. Die Richter 
unserer Länder kennen die Verantwortung, die a l l e  
Organe der Rechtspflege an der Erhaltung der Rechts
einheit trifft; sie wissen auch, daß der zentralen Kon
ferenz die gesammelten Erfahrungen der Praxis und 
der beste Überblick über die für und gegen die wei
tere Anwendbarkeit von Kriegsvorschriften sprechen
den Gesichtspunkte zur Verfügung standen; sie werden 
es dankbar begrüßen, den immer wieder auftauchen
den Zweifeln über die gültige Gesetzesfassung ent
hoben zu sein und- sich nunmehr auf einen für die 
ganze Zone maßgebenden Text stützen zu können; sie 
werden sich den ihnen an Hand gegebenen Empfeh
lungen aus eigener Überzeugung von deren Zweck
mäßigkeit und Richtigkeit anschließen.

Übrigens sei darauf hingewiesen, daß auch die 
Fassung, in der das Gesetz in der Zeit von 1945 bis 
jetzt angewandt wurde, in den meisten Ländern durch 
Erlaß der Justizverwaltung festgelegt worden ist,
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so daß die jetzige Form der Vereinheitlichung insoweit 
keine Neuerung darstellt.

III.
Die Grundsätze, die jeweils für die Beibehaltung 

oder Verwerfung der geänderten Fassung maßgebend 
waren, ergeben sich aus dem Wesen der Sache. Offen
sichtlich von nationalsozialistischer Ideologie be
stimmte Änderungen der ursprünglichen Fassung 
waren ja schon bislang nicht mehr angewendet 
worden; die Prüfung konnte sich also darauf be
schränken, ob der antidemokratische Kern einer Vor
schrift aus der Nazizeit nicht darin lag, daß sie die 
der Prozeßpartei gegebenen Rechtsgarantien über ein 
für die heutige Auffassung erträgliches Maß hinaus 
einschränkte. Im übrigen galt das allgemein an
erkannte Kriterium, wonach die Entscheidung darauf 
abzustellen war, ob eine Vorschrift aus jener Zeit als 
ausgesprochene, nur in einer besonderen Notlage zu 
rechtfertigende Kriegsmaßnahme anzusehen ist, oder 
vielmehr eine positiv zu wertende Fortbildung des 
Verfahrensrechts verkörpert und sich als solche in 
der Praxis bewährt hat.

Daß sich bei dieser Arbeit nicht selten die Ver
suchung einstellte, weder die eine noch die andere 
Fassung, sondern etwas Drittes — sei es eine Ver
bindung beider Fassungen, sei es eine neue, als beste 
Lösung erkannte Vorschrift — zu wählen, wird nie
manden überraschen, der mit den andernorts geleiste
ten Arbeiten zur „Reinigung der Zivilprozeßordnung“ 
vertraut ist. Dieser Versuchung mußte widerstanden 
werden, da ja die Konferenz nicht die Zuständigkeit 
des Gesetzgebers usurpieren wollte. Wenn sie sich 
also darauf beschränken mußte, festzustellen, welche 
der seit 1933 eingeführten Änderungen — ganz oder 
teilweise — unanwendbar sind und inwieweit eine 
frühere Fassung statt dessen wieder anzuwenden ist, 
so war sie sich gleichzeitig stets bewußt, daß mit 
dieser Arbeit die reformierende Tätigkeit des Gesetz
gebers nicht überflüssig gemacht, wohl aber durch 
Schaffung einer sicheren Grundlage für die notwendige 
Reform wesentlich erleichtert werde.

IV.
Von den Einzelergebnissen der Tagung können hier 

nur die wesentlichsten vermerkt werden. Allgemein 
ist zunächst zu sagen, daß als Grundlage fast durch
weg die Fassung vom 8.11.1933 dienen konnte, deren 
Neuerungen bekanntlich zum größten Teil nicht auf 
nationalsozialistisches Rechtsdenken, sondern auf den 
Entwurf von 1931 zurückgehen. Ferner waren die 
durch die Ehegesetzgebung seit 1938 bedingten Ver
fahrensänderungen in Übereinstimmung mit § 79 
EheG 46 im allgemeinen beizubehalten.

Hinsichtlich der im 1. Buch geregelten Materien ist 
zunächst bedeutsam, daß die Beibehaltung der durch 
§§6,7 der 2.KrMVO eingeführten Lockerung des An
w a l t s z w a n g e s  beschlossen wurde. Abgesehen 
davon, daß wegen der hier wirklich und konsequent 
durchgeführten und durchzuführenden Entnazifizierung 
auch der Anwaltschaft der Mangel an Anwälten in 
der Ostzone nicht geringer geworden ist und in abseh
barer Zeit nicht beseitigt werden kann, entspricht die 
Lockerung des Anwaltszwanges auch einer allgemein 
erwünschten, auf die Herbeiführung einer Annäherung 
zwischen Volk und Rechtsprechung gerichteten Ten
denz.

Von den Vorschriften über die P r o z e ß k o s t e n  ist 
die ebenfalls beizubehaltende bewährte Bestimmung 
des § 4 der 3. WO hervorzuheben, die es ermöglicht, 
daß ein in der Hauptsache erledigter Prozeß nicht 
mehr, wie früher, wegen der Kostenentscheidung voll 
durchgeführt werden muß; allerdings kann es, in 
Übereinstimmung mit der grundsätzlichen Beseitigung 
der Rechtsmittelbeschränkungen (vgl. unten) nicht bei 
der Unanfechtbarkeit des Kostenbeschlusses verbleiben, 
der vielmehr im früherem Umfange (§ 567 Abs. 2) 
wieder der sofortigen Beschwerde zugänglich sein wird. 
Das gilt auch von den Kostenfestsetzungsbeschlüssen, 
die nicht mehr vom Richter nach freier Schätzung 
(wie nach § 69 der 2. KrMVO). sondern, wie früher, vom 
Urkundsbeamten zu erlassen sind und — im Gegensatz 
z,u § 3 Ziff. 5 der 3. WO — mit der Erinnerung bzw. 
sofortigen Beschwerde angefochten werden können.

Die Bewilligung des A r m e n r e c h t s  soll nach wie 
vor in den Fällen versagt werden können, in denen
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